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113  Zuständiges Gericht 
 
(1) Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Fall von besonderer Bedeutung vorliegt und deshalb die Anklage 
beim Landgericht (§ 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GVG) zu erheben ist, prüft der Staatsanwalt, ob die 
besondere Bedeutung einer Sache sich etwa aus dem Ausmaß der Rechtsverletzung oder den 
Auswirkungen der Straftat, z.B. nach einer Sexualstraftat, ergibt.

(2) 1Erhebt der Staatsanwalt wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit von Verletzten der Straftat, die als 
Zeugen in Betracht kommen, des besonderen Umfangs oder der besonderen Bedeutung des Falles 
Anklage beim Landgericht (§ 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GVG), macht er die hierfür bedeutsamen 
Umstände aktenkundig, sofern diese nicht offensichtlich sind. 2Satz 1 gilt entsprechend, wenn der 
Staatsanwalt Anklage zur Wirtschaftsstrafkammer nach § 74c Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 GVG erhebt, weil 
zur Beurteilung des Falles besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforderlich sind.

(3) Erhebt der Staatsanwalt Anklage beim Landgericht und hält er aus den in § 76 Absatz 2 GVG genannten 
Gründen die Mitwirkung eines dritten Richters für erforderlich, regt er dies an.

(4) Ist die Sache umfangreich, z.B. wegen der großen Anzahl der Angeschuldigten oder Zeugen, und erhebt 
der Staatsanwalt nicht Anklage beim Landgericht, beantragt er, einen zweiten Richter beim Amtsgericht 
zuzuziehen (§ 29 Absatz 2 GVG).


